
































































BESCHÄFTIGUNGSVERHÄLTNIS 

Die richtige Einstufung der 
Beschäftigungsverhältnisse 

Dienstvertrag 

Freier 
Dienstvertrag 

Werkvertrag 

Sozjalversicherung 

AG zieht 

SV-Beiträge ab; 

AN treffen keine 

Verpflichtungen 

AG zieht 

SV-Beiträge ab; 

freien ON treffen keine 

Verpflichtungen 

Werkvertragsnehmer 

selbst für SV zustän-

dig, Auftraggeber 

treffen keine 

Verpflichtungen 

Arbeitsrecht 

voller 

arbeitsrechtlicher 

Schutz 

nur sehr einge­

schränkter arbeits-

rechtlicher Schutz 

überhaupt kein 

arbeitsrechtlicher 

Schutz 

Steuerrecht 

Arbeitnehmerlnnen-

veranlagung; 

AG zieht Lohnsteuer ab; 

Lohnnebenkosten; 

keine Umsatzsteuer 

Einkommensteuererklärung; 

AG zieht keine Steuer ab; 

Lohnnebenkosten; 

u.U. Umsatzsteuer 

Einkommensteuererklärung; 

Auftraggeber zieht keine 

Steuer ab, keine 

Lohnneben kosten ; 

u.U. Umsatzsteuer 
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BESCHÄFTIGUNGSVERHÄLTNIS 

Wichtig ist dabei nicht, welche 
Bezeichnung auf dem Vertrag steht 
(Dienstvertrag, Freier Dienstvertrag 
oder Werkvertrag), 

sondern was gelebt wird!!! 
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BESCHÄFTIGUNGSVERHÄLTNIS 

DIENSTVERTRAG 

Echter Dienstnehmer: 
§4 Abs. 2 erster Satz, ASVG: 
"Dienstnehmer ist, wer in einem Verhältnis 

persönlicher und wirtschaftlicher Abhängig­
keit gegen Entgelt beschäftigt wird." 

Kriterien: 
• Ordnungsvorschriften 
• Bindung an Arbeitszeit und Arbeitsort mit 

Kontrollbefugnissen des Arbeitgebers 
• Auf Zeit abgestellte persönliche 

Arbeitspflicht des Arbeitnehmers 
(Dauerschuldverhältnis auf bestimmte oder 
unbestimmte Zeit!) 
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BESCHÄFTIGUNGSVERHÄLTNIS 

DIENSTVERTRAG 

Pflichten des Dienstgebers bei echten 
Dienstverhältnissen 

1. Meldungen und Auskunftspflichten: Vor 
Arbeitsbeginn ist JEDER beschäftigte 
Dienstnehmer zu melden. 

Zwei Stufen: 
VOR Arbeitsantritt Dienstgeberkontonummer, Name und 
Versicherungsnummer bzw. Geburtsdatum DN sowie Ort 
und Tag der Arbeitsaufnahme 
Nach Beginn der Pflichtversicherung: Innerhalb von 
sieben Tagen die fehlenden Angaben 
Nach Ende der Pflichtversicherung: Innerhalb von sieben 
Tagen die Abmeldung 
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BESCHÄFTIGUNGSVERHÄLTNIS 

DIENSTVERTRAG 

2. Änderungsmeldung 
Namens- und Adressänderungen, Änderung 
der Beitragsgruppe, Vollversicherung oder 
Teilversicherung in der UV (Geringfügigkeit) 

Handhabung bei tageweiser Anmeldung 
Bei tageweiser oder wochenweiser Anmeldung 
nach dem KV wird am Ende der Vorwoche 
oder jedenfalls vor Dienstantritt eine verkürzte 
Anmeldung (Mindestangabenmeldung) 
durchgeführt. Bis spätestens sieben Tage 
nach Monatsende wird dann die tatsächliche 
Meldung mit den vollen Angaben durchgeführt. 
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BESCHÄFTIGUNGSVERHÄLTNIS 

DIENSTVERTRAG 

3. Beitragszuschläge: Prüfeinsatz EUR 800,-­
Gesonderte Bearbeitung: EUR 500,-- pro Fall 

4. Meldung Software oder 
Internet: www.elda.at 

5. Einbehaltungs- und Abfuhrpflicht 
sowohl Arbeitgeber- als auch 
Arbeitnehmeranteil 
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BESCHÄFTIGUNGSVERHÄLTNIS 

DIENSTVERTRAG 

6. Fälligkeit: Abrechnung nach dem Selbst­

abrechnungsverfahren bis zum 15. des 
Folgemonats unter Berücksichtigung des 
Bankweges (3 Tage Respirofrist) Achtung 
Verzugszinsen (derzeit 6,01% pa) werden 
ohne gesonderte Benachrichtigung auf das 
jeweilige Beitragskonto gebucht 

7. Vorschreibeverfahren bei AG mit weniger als 
15 Dienstnehmern auf Verlangen, 
Überweisung 15 Tage ab Fälligkeit 
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BESCHÄFTIGUNGSVERHÄLTNIS 

DIENSTVERTRAG 

8. Haftung: Dienstgeber haftet für die Abfuhr der 
Beiträge, Verjährung nach drei Jahren, bei 
unrichtigen Angaben oder falscher Einordnung 
Erhöhung auf fünf Jahre 

Verhandlung: Wenn der Betrieb droht auf Grund 
einer Rückabwicklung in Konkurs oder Ausgleich 
zu gehen => Verkürzung auf 3 Jahre 
verhandelbar! 
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BESCHÄFTIGUNGSVERHÄLTNIS 

DIENSTVERTRAG 

Inhalte eines Dienstvertrages 

Bei Projekten immer eine Präambel 
vorausschicken, was wurde mündlich 
vereinbart, was ist wichtig, worum geht es, 
was sind die Intentionen der Parteien. 
Kann sehr frei formuliert werden und hilft 
bei Streitigkeiten bei der Interpretation des 
Vertrages. 
(Gilt auch für alle anderen Verträge) 
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BESCHÄFTIGUNGSVERHÄLTNIS 

DIENSTVERTRAG 

1. Gegenstand: Beschreibung der Tätigkeit bzw. 
des Aufgabenbereiches für den der DN 
beschäftigt ist. 

• Allgemeine Zustimmungen festhalten: 
Arbeitskräfteüberlassung, Erklärungen dass 
der DN über die zur Erfüllung der 
ausbedungenen Leistungen notwendigen 
Fähigkeiten und Kenntnisse verfügt, falls nicht: 
Entlassung wegen Unfähigkeit möglich 

• Wem ist der Dienstnehmer unterstellt bzw. wer 
entscheidet bei Unstimmigkeiten (evtl. auch 
Bearbeitungsrechte) 
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BESCHÄFTIGUNGSVERHÄLTNIS 

DIENSTVERTRAG 

2. Verwendungszweck: Produktionen, 
Teamvermietung, Personalvermietung, usw. 

3. Vertragsdauer: Beginn und Ende, 
Kündigungsfristen ON und DG 
(Achtung Wahlrecht: kann als identisch 
ausbedungen werden). 

Kündigungstermin: Achtung Wahlrecht: 
zum 15. oder letzten des Monats, sonst 
Quartalsende!!! DG nicht kürzer als ON! 

© Mag. Nikolaus Wisiak 

BESCHÄFTIGUNGSVERHÄLTNIS 

DIENSTVERTRAG 

4. Arbeitszeit und Überstunden: 
40 Wochenstunden laut KV, oder aber 
tageweise mit 8 oder 10 Stunden, wochen­
weise mit Wochenpauschalgage (60h an 
sechs Tagen) oder Wochengage (40h in fünf 
Tagen); Verpflichtung zur Leistung von 
Überstunden festhalten, ebenso wie die 
Möglichkeit Überstunden mit ZA zu entgelten 

5. evtl. Arbeitszeiterfassung: Was gilt: 
Dienstgebernotierung oder Dienstnehmer­
aufzeichnung? Im Zweifelsfall empfiehlt es 
sich keine Dienstnehmeraufzeichnungen zu 
unterfertigen. 
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BESCHÄFTIGUNGSVERHÄLTNIS 

DIENSTVERTRAG 

6. Gehalt: Höhe, Zeitpunkt der Auszahlung 

7. Dienstort: Diäten nach dem 
Einkommensteuergesetz stundenweise, 
KV ermöglicht das, ORF bezahlt bei der 
Teamvermietung nach EStG 

8. Erholungsurlaub: Nach dem Urlaubsgesetz 

9. Aufwandsentschädigungen: nach KV Film, 
siehe auch oben 

10. Dienstverhinderungen: Wichtigfrühest 
mögliche Meldung an den Dienstgeber 
vereinbaren, Einforderung von Krankenstands­
bestätigungen auch nach weniger als drei Tagen 
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BESCHÄFTIGUNGSVERHÄLTNIS 

DIENSTVERTRAG 

11. Abtretung von Urheberrechten: 
Sehr umfassendes Kapitel, am Besten ist es 
dies entweder taxativ aufzuzählen oder eine 
Beilage mit den abzutretenden Rechten 
beifügen. Cessio legis ist durch den KV und 
das Gesetz vorgesehen. Für die Zukunft ist es 
insbesondere bei zeitlich oder für eine 
Produktion begrenzten Verträgen sinnvoll und 
wichtig diese vorzusehen. 

12. Salvatorische Klausel, Prinzip der 
Schriftlichkeit, Anwendbare Gesetze und 
Vorschriften 
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BESCHÄFTIGUNGSVERHÄLTNIS 

FREIER DIENSTVERTRAG 

Freie Dienstnehmer müssen für ihre Tätigkeit ein 
Entgelt erhalten, die Dienstleistung im Wesentlichen 
persönlich erbringen (sich also bei ihrer Tätigkeit 
nicht andauernd vertreten lassen, sondern 
Leistun9en überwiegend selbst erbringen) und 
über ke1ne wesentlichen Betriebsmittel verfügen. 
Das bedeutet, dass der freie Dienstnehmer 
weitestgehend die Betriebsmittel des Dienstgebers 
und nicht seine eigenen verwendet. Außerdem muss 
für die Tätigkeit eine vertragliche Verpflichtung 
bestehen. 
z.B.: Akquisitionstätigkeit für Sponsoren, 

Erfassung von Archivrechten, usw. 
Voraussetzung: Arbeitsort und-zeitsind frei wählbar, 

keine persönlichen aber sachliche Weisungen usw. 
siehe später 
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BESCHÄFTIGUNGSVERHÄLTNIS 

FREIER DIENSTVERTRAG 

Pflichten des Dienstgebers gleich wie bei 
Dienstvertrag im Zusammenhang mit der 
Sozialversicherung, jedoch muss der 
Dienstnehmer die Einkommensteuer selbst 
veranlagen jedoch Pflicht der Meldung der 
bezahlten Honorare an das FA durch den AG 

• Höhe des Dienstgeberbeitrages: 22,81% inkl. 
• Höhe des Dienstnehmerbeitrages: 17,8 % 
Überwälzung der DG-Beiträge möglich, wenn 

zuvor vereinbart => Vereinbarung eines 
Nettobetrages 

Pflichten des Dienstnehmers: Auskunftspflicht 
hinsichtl ich anderer Pflichtversicherung, 
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BESCHÄFTIGUNGSVERHÄLTNIS 

FREIER DIENSTVERTRAG 

Gelten Arbeitrechtliche Schutzbestimmungen für den 
freien Dienstnehmer? 

NEIN! 
• Kein Kündigungsschutz (14 Tage bis ein Monat), 

Dienste Höherer ART 

• Keine Arbeitszeitregelungen 

• Keine Abfertigung (sehr wohl aber MV neu) 

• Kein Urlaubsanspruch 

• Kein 13. + 14. Gehalt 

• Keine Entgeltfortzahlung 

• Kein Anspruch auf Mindestentgelt nach KV 

• Keine Überstundenentlohnung weil keine 
Arbeitszeitregelungen etc. 00 00 
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BESCHÄFTIGUNGSVERHÄLTNIS 

FREIER DIENSTVERTRAG 

Inhalte eines Freien Dienstvertrages 

• Bei Projekten immer eine Präambel 
vorausschicken: Was ist wichtig, worum geht es, 
was sind die Intentionen der Parteien. Kann sehr 
frei formuliert werden und hilft bei Streitigkeiten 
bei der Interpretation des Vertrages. (Gilt auch 
für alle anderen Verträge) 

• Festhalten dass es sich um einen Freien 
Dienstvertrag handelt 
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BESCHÄFTIGUNGSVERHÄLTNIS 

FREIER DIENSTVERTRAG 

Ähnliche Bestandteile wie beim echten 
Dienstvertrag aber: 

• Ausschließen von arbeitsrechtlichen 
Schutzbestimmungen 

• Sonderzahlungen etc. siehe oben 

• Kündigungsfristen und Befristungen 

• Festhalten, dass keine wesentlichen Betriebsmittel 
durch den ON bereitgestellt werden 

• Vertretungsregelungen (Kosten zu Lasten fDN) 

• Ausschluss von Ordnungsvorschriften 

• Ausschluss von Weisungsgebundenheit 
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BESCHÄFTIGUNGSVERHÄLTNIS 

WERKVERTRAG 

Wer unterliegt dem GSVG? 
• Alle Personen, die eine betriebliche Tätigkeit ausüben, 

also Einkünfte aus selbständiger Arbeit bzw. Einkünfte aus 
einem Gewerbebetrieb erzielen werden in die gewerbliche 
Kranken-, Pensions- und Unfallversicherung einbezogen. 

• An- und Abmeldung erfolgen durch den (neuen) 
Selbständigen, der zuständige Sozialversicherungsträger 
ist die SVA, die Höhe der Beiträge beträgt 23,9% plus 
Unfallversicherungsbeitrag, wird quartalsweise 
vorgeschrieben. 

• Arbeitslosenversicherung ist als Option möglich 

• Beginn mit Erlangen der Gewerbeberechtigung, Ende mit 
Erlöschen derselben 
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BESCHÄFTIGUNGSVERHÄLTNIS 

WERKVERTRAG 

Was ist ein Werkvertrag? 
"Wenn jemand sich auf gewisse Zeit zur 
Dienstleistung für einen anderen verpflichtet, so 
entsteht ein Dienstvertrag; wenn jemand die 
Herstellung eines Werkes gegen Entgelt 
übernimmt, ein Werkvertrag" (§1151 ABGB) 

Neuer Selbständiger: Ohne Gewerbeschein 

"Alter" Selbständiger: Mit Gewerbeschein 

Pflichtversicherung für beide nach dem GSVG 
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BESCHÄFTIGUNGSVERHÄLTNIS 

WERKVERTRAG 

Welche Pflichten ergeben sich für den 
Auftraggeber aus Sozialversicherung 
und Steuer? 

KEINE! 
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BESCHÄFTIGUNGSVERHÄLTNIS 

WERKVERTRAG 

Was sind die Merkmale eines Werkvertrages? 
• Zielschuldverhältnis 
• Anspruch auf Entgelt gemäß Arbeitserfolg 
• Verwendung eigener Betriebsmittel 
• Vertretungsmöglichkeit, keine persönliche 

Arbeitspflicht, zu Lasten des Werknehmers 
• Keine Bindung an Arbeitszeit und Arbeitsort 
• Haftung für die erbrachte Leistung 
• FILM: Abtretung von Urheber- bzw. 

Verwertungsrechten als Teil der Leistung 
• Sämtliche Kosten sind mit dem Werkhonorar 

abgegolten (Diäten, Nächtigungsgelder, Spesen oder 
Mobilitätskosten gelten als im Honorar kalkuliert und sind 
damit abgegolten) 
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BESCHÄFTIGUNGSVERHÄLTNIS 

WERKVERTRAG 

Inhalt eines Werkvertrages 

Präambel! 

1. Tätigkeit/Aufgabe: Formulierung des 
Endergebnisses z.B. Gestaltung eines Filmes, 
Herstellung eines Drehbuches; 

Evtl. bereits hier auf das eigene Risiko und die 
Vertretungsmöglichkeit hinweisen 

2. Honorar: Höhe festhalten, Abfuhr von 
Einkommenssteuer und SV durch 
Auftragnehmer 
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BESCHÄFTIGUNGSVERHÄLTNIS 

WERKVERTRAG 

3. Modalitäten der Auftragserbringung: 
Gewerbeberechtigung vorschreiben; keine 
Arbeitszeit und Arbeitsort, eigene 
Betriebsmittel, volle Gewährleistung und 
Haftung, Urheberrechte abtreten; Schad- und 
Klagloshaltung hinsichtlich der Verletzung von 
Urheber- und Persönlichkeitsrechten Dritter; 
Selbständige und weisungsfreie Gestaltung 
des Werkes, Anweisungen des Auftraggebers 
(sachlich) sind möglich 

4. Aufwandsersatz: Alle Kosten sind mit dem 
Honorar abgegolten 
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BESCHÄFTIGUNGSVERHÄLTNIS 

WERKVERTRAG 

5. Nebenbeschäftigung: keine wirtschaftliche 
Abhängigkeit vom Auftraggeber 

6. Konkurrenz: Kein Konkurrenzverbot!!!!! 

7. Schlussklausel: Es gilt das ABGB 

Für die Beurteilung ob Werk-, 
Dienstvertrag oder Freier 
Dienstvertrag gilt letztlich 
jedoch was gelebt wird!!!! 
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••• ••• 

Wer sind wir? 

• Wir (die gewählten Vertreter und die Mitarbeiter der 
Sparte Industrie der Wirtschaftskammer Wien) sind 
die Dienstleistungsorganisation der Wiener Industrie, 
die mitgliederorientiert ist und nach wirtschaftlichen 
Grundlagen geführt wird. 

• Wir sind die Interessenvertretung der Wiener Industrie. 

• Wir sind kompetente Partner unserer Mitglieder in 
allen Wirtschaftsfragen. 

• Wir verstehen uns als "Anwälte" der Wiener Industrie­
betriebe und arbeiten gerneinsam mit den Experten 
der gesamten Wirtschaftskammerorganisation an der 
Lösung der Problerne der Industrie. 

Was tun wir? 

• Wir erbringen Dienstleistungen für einzelne Unter­
nehmen, Unternehmensgruppen und die gesamte 
Wiener Industrie. 

• Wir entwickeln Zukunftskonzepte für die Wiener 
Industrie. 

WIRTSCHAFTSKAMMER WIEN 
DIE INDUSTRIE 

der Sparte Industrie 

• Wir führen zielgruppenkonforme Informations-, 
Service- und Beratungsaktionen durch. 

• Wir helfen mit, jene Voraussetzungen zu schaffen, 
die Wiener Industriebetriebe brauchen, um erfolg­
reich zu sein. 

• Wir wollen die internationale Wettbewerbsfähigkeit 
der Wiener Industrie stärken und sie beim Ausbau 
bestehender und der Erschließung neuer Märkte 
unterstützen. 

• Wir engagieren uns überall, wo die Interessen der 
Wiener Industrie berührt sind, in der Gesetzgebung, 
der Verwaltung sowie in der Öffentlichkeit. 

• Wir setzen uns für alle notwendigen Maßnahmen ein, 
die Wien als attraktiven Industriestandort erhalten 
und fördern, und unterstützen diese. Vor allem umfasst 
das auch Aktivitäten im Bereich der Stadterweiterung. 

Welchen Nutzen hat das 
Mitglied von uns? 

• Tatkräftige Hilfe und volle Unterstützung bei allen 
derzeitigen und zukünftigen Herausforderungen 
sowie bei der Stärkung der wirtschaftlichen Kraft der 
Wiener Industriebetriebe. 



••• • • • WIRTSCHAFTSKAMMER WIEN 
DIE INDUSTRIE 

Der Anwalt für die Interessen 
der Wiener Industrie 
Die Sparte Industrie ist eine Teilorganisation der Wirtschaftskammer Wien. 
Sie ist als gesetzliche Interessenvertretung für die 2.400 Wiener 
Industrieunternehmen tätig, die 56.000 Arbeitnehmer beschäftigen . 

Führende Wirtschaftsvertreter der 
Sparte Industrie der Wirtschaftskammer Wien 

• KommR Dipl-Ing. Alain DE KRASSNY 
Vizepräsident der Wirtschaftskammer Wien 

Vorsitzender des Aufsichtsrates der Donau Chemie AG 
1030 Wien I Am Heumarkt 10 I T 711 47-313 

• Mag. Manfred Leo MAUTNER MARKHOF 
Spartenobmann der Sparte Industrie Wien 

HMT Industriebeteiligungs GmbH 
1010 Wien I Seilerstätte 13/1/20 I T 512 31 52-1122 

• Mag. Stefan EHRLICH-ADAM 
Spartenobmann-Stv. der Sparte Industrie Wien 

EVVA Sicherheitstechnologie GmbH 
1120 Wien I Wienerbergstraße 59-65 I T 811 65-320 

• KommR Ing. Mag. Stefan PETROWSKY 
Spartenobmann-Stv. der Sparte Industrie Wien 

ELKA Beteiligungs GmbH 
1010 Wien I Dorotheergasse 12/22 I T 957 52 57 

• Dr. Ulrike BAUMGARTNER-GABITZER 
Spartenobmann-Stv. der Sparte Industrie Wien 

Verbund-Austrian Hydro Power AG 
1010 Wien I Am Hof 6a I T 050313-52410 

• KommR Detlev NEUDECK 
Spartenobmann-Stv. der Sparte Industrie Wien 

HBS Liegenschaftsbesitz und -consulting GmbH 
1010 Wien I Goldschmiedgasse 2/6/4 I T 533 56 13 

Stand: Dezember 2009 

Mitarbeiterinnen der Sparte Industrie der 
Wirtschaftskammer Wien 

• Dr. Heinrich GOTSMY I Spartengeschäftsführer 
T 514 50-1205 I F 514 50-1455 I E heinrich.gotsmy@wkw.at 

• Michaela ALTRICHTER I Sekretariat, Verleihungen und 
Auszeichnungen 
T 514 50-1250 I F 514 50-1455 I E michaela.altrichter@wkw.at 

• Christian Moser I Sekretariat, Organisation von Veranstaltungen 
T 514 50-1204 I F 514 50-1455 I E christian.moser@wkw.at 

• Susanna MIKULA I Sekretariat, Grundumlagen, 
Ruhend- bzw. Wiederbetriebsmeldungen 
T 514 50-1396 I F 514 50-1455 I E susanna.mikula@wkw.at 

• Mag. Ralf ARTNER I Aus- und Weiterbildung, Organisationsrecht 
Gewerberecht 
T 514 50-1201 I F 514 50-1455 I E ralf.artner@wkw.at 

• Thomas HAIDER I Öffentlichkeitsarbeit 
T 514 50-1259 I F 514 50-1455 I E thomas.haider@wkw.at 

• Mag. Michael SCHILLER I Wirtschaftspolitik, TECinvent, 
Forschung & Entwicklung 
T 514 50-1203 I F 514 50-14551 E michael.schiller@wkw.at 

• Dr. Michael ROSSMANN I Arbeits- und Sozialrecht 
Branchenspezialist; Sozialpolitische Abteilung der WKW 
T 514 50-1791 I F 514 50-1580 I E michael.rossmann@wkw.at 

• Mag. Dr. Ingomar STUPAR I Arbeits- und Sozialrecht 
Branchenspezialist; Sozialpolitische Abteilung der WKW 
T 514 50-1514 I F 514 50-1580 I E ingomar.stupar@wkw.at 

Sparte Industrie der Wirtschaftskammer Wien 
Stubenring 8-10 11010 Wien I T 01 514 50-1250 I 
F 01 514 50-1455 I E industrie@wkw.at I W wko.atjwienjindustrie 


